
Ausschreibung Victory Cup 
am 25. September 2010 

Segel-Club Würmsee Starnberg e.V. 

Diese Yardstickregatta zählt zur Seemeisterschaft STA 

Allgemeines 
- Die Wettfahrt wird ausgeschrieben für alle reviergeeigneten Boote. 
- Sie wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF, den Zusatzbestimmungen des DSV, den Regeln der Yardstick-Kommission 

Starnberger See e.V. (YKSS) und ergänzend den Yardstickregeln des DSV (die beiden letzteren einsehbar unter 

www.ykss.de und im Wettfahrtbüro) den Vorschriften dieser Ausschreibung und den Segelanweisungen für Yardstick-
regatten am Starnberger See ausgetragen. 

- Gemeldete Boote müssen haftpflichtversichert sein. 
- Steuerleute müssen im Besitz eines vom DSV oder ihrem nationalen Verband für das Gewässer vorgeschriebenen 

Führerscheins sein (Ergänzung WR46+75).  
- Werbung ist nach WR 79, den Richtlinien der ISAF und den Einschränkungen der Klassenvereinigungen zugelassen.  
- Nur die in der Meldung angegebene Segelnummer darf verwendet werden. 

Revier und Bahnverlauf: Starnberger See. Starnberger See. Es sind zwei Wettfahrten vorgesehen. Gesegelt 
wird ein (olympischer) Dreieckskurs, der in der Starnberger Bucht nach dem Wind ausgelegt wird. 

Segelanweisung und Teilnehmerlisten werden am Tag der Wettfahrt ab 9 Uhr im Casino des SCW und vor 
dem Start am Startschiff ausgegeben. Auf besondere Anforderung werden auch die Segelanweisungen für 
Yardstickregatten am Starnberger See ausgegeben. 

Start: Samstag, der 25.09.2010, um 10:00 Uhr. Alle Gruppen starten gemeinsam.  

Haftung: Alle Mannschaftsmitglieder müssen vor Wettfahrtbeginn den Haftungsausschluss unterzeichnen. 
Die Meldung ist nur gültig mit Unterzeichnung dieser Klausel auf der Anmeldung. Wenn die Meldung per E-Mail 
geschieht, muss die Unterzeichnung spätestens bei Abholung der Regattaunterlagen im Wettfahrtbüro erfolgen. 
Der Steuermann muss dem Veranstalter spätestens zu diesem Zeitpunkt alle Besatzungsmitglieder namentlich 
benennen und dafür sorgen, dass diese Klausel spätestens zu diesem Zeitpunkt von allen Mannschaftsmit-
gliedern unterzeichnet wird. 
Meldestelle: Bequem online melden: www.scw-starnberg.de 
 Fax 089 / 12 66 98 50 

Meldeschluss: 14.09.2010 (Eingang bei der Meldestelle). Nachmeldungen werden nicht angenommen. 

Meldegeld: € 15 pro Mannschaftsmitglied. Das Meldegeld bitte passend in Bar mitbringen.  
Das Nichterscheinen am Start befreit nicht von der Zahlung des Meldegeldes. 

Yardstickzahlen: Es werden die Yardstickzahlen STA, ersatzweise die Yardstickzahlen DSV (einsehbar unter 
www.ykss.de und im Wettfahrtbüro), verwendet. Abweichen des Standards eines Bootes von dem Standard, für 
den die Yardstickzahl STA oder DSV vergeben wurde, sowie Meldung mit einer falschen Yardstickzahl wird mit 
Startverbot, Disqualifikation, Nichtwertung des Regattaergebnisses  für die Seemeisterschaft STA  und im 
Wiederholungsfall Ausschluss aus der Seemeisterschaft STA geahndet. 
Jeder Steuermann ist für die Eintragung der richtigen Yardstickzahl in die Anmeldung selbst verantwortlich. Die 
Wettfahrtleitung ist nicht berechtigt, eigenmächtig von bestehenden Yardstickzahlen STA bzw. DSV abzuweichen 
oder selbst Yardstickzahlen zu vergeben.  Eine Spinnaker-Vergütung gem. 5.2 der Yardstickregeln DSV sowie 
andere Vergütungen gemäß 3.1 und 3.2 der Yardstickregeln DSV werden nicht gewährt. 
Eine Meldung ohne Angabe der Yardstickzahl gilt als nicht abgegeben. 

Wertung für die Seemeisterschaft STA: Gewertet wird die Regatta für den in der Meldung ausgewiesenen 
Steuermann. Steuermann ist die Person, die das Boot verantwortlich führt und die während der Regatta auch 
überwiegend, auf jeden Fall jedoch beim Start, bei jedem Bojenmanöver und beim Zieldurchgang selbst das 
Ruder führt. 

Preise: Victory Cup für die punktbeste Yacht nach Yardstick, ermittelt für alle teilnehmenden Yachten 
Victory Cup der Int.806-Klasse, Wanderpreis der H-Boot-Klasse, Punktpreise für die ersten drei Boote jeder 
Yardstickgruppe (YST 83-99, 100-107, 108+). Erinnerungspreise für alle Teilnehmer 

Preisverteilung: ca. 1,5 Stunden nach Einlaufen des Startschiffes im Casino des Segel-Clubs Würmsee. 
 



Meldung für Victory Cup am 25. September 2010 
 
 
Bootsklasse  …………............................…Segel-Nr. ………………..…Yardstickzahl STA…………….. 
(bitte gleiche Bootsbezeichnung wie in der Yardstickliste STA bzw.  DSV verwenden)  
Hinweis: Eine Anmeldung ohne Angabe einer Yardstickzahl gilt als nicht  abgegeben.  
 
Anschrift Steuermann: (Vornamen bitte ausschreiben)  
 
Vornamen: ……………………………………. Zunamen:  …………………………………………..……….  
 
Straße: ………..……………………………………………………………………Nr…………………………  
 
PLZ:…………..…… Ort: …………………………………………………………………. 
 
Tel.-Nr. …………………. e-Mail: ……………………………………………………..…  Volljährig Ja/Nein 
 

Ich möchte in Zukunft die Ausschreibung zu diesen Regatten per Email erhalten. 
 
Mitglied des Segelvereins (ausgeschrieben und Abkürzung):  
 
............................................................................................................................................................... 
 
Weitere Mannschaftsmitglieder:  
 
Vornamen                                Zunamen                                     Verein                       
 
……………………………….     ……………….. ………. ……….   ……..……………   Volljährig: Ja/nein 
 
……………………………….     ……………….. ………. ……….   ……..……………   Volljährig: Ja/nein 
 
……………………………….     ……………….. ………. ……….   ……..……………   Volljährig: Ja/nein 
 
Das Meldegeld beträgt damit insgesamt: ……………… €. Bitte das Meldegeld passend in Bar mitbringen. 

Ich als Steuermann bestätige ausdrücklich die Richtigkeit der angegebenen Yardstickzahl und die 
Übereinstimmung des Bootes mit dem Yardstickstandard STA bzw. DSV-Standard. 

Haftungsausschluss – Haftungsbegrenzung – Unterwerfungsklausel 
Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er 
übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische 
Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. 

Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen 
in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine 
Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 

Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die dem 
Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt- /bzw. vertragswesentliche Pflichten 
(Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, 
typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der 
Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, Erfüllungsgehilfen, 
Sponsoren und Personen, die Schleppfahrzeuge, Sicherungsfahrzeuge oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz 
behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt 
worden ist. 

Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften 
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und der Segelanweisungen sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt." 

Der Haftungsausschluss muss vor dem Start von allen Mannschaftsmitgliedern unterschrieben sein. 

 
 
……………………..                       …………………………………………………………. 
        Datum                          Unterschrift 
 
 
Weitere Unterschriften der Mannschaftsmitglieder: …………………………………………………...............……….... 


